
Preisliste - Stand Januar 2026 - 
Alle Testsätze oder Einzelsubstanzen enthalten biophysikalische Substanzen für den Test und die Beeinflussung von 

feinstofflichen Körpern. Eine direkte Anwendung an oder in Körpern von Menschen oder Tieren ist nicht zulässig! 

 

Biophysikalische Test- und Messgeräte Bestellnr. Lieferzeit  
(Wochen) 

Preis  
incl. MWSt 

Abstimmbarer Horizontaldipol  H2 4 - 6 575,- € 

Fadenpendel aus Messing Pendel 4 - 6 45,- € 

    

Einzeltesthilfen: TH somat. Körper, TH Körper, TH Seele, TH Geist, TH Heiliges 
Licht,  TH Lichtkörper, TH Licht u. Lebensfeld, TH Heilen 

TH… 2 - 4 je 20,- € 

Blutproben-Testtisch mit Zoll-Gewinde zur Montage auf Fotostativ Tisch 2 - 4 52,- € 

 

Biofeldtest  Bestellnr. Lieferzeit  
(Wochen) 

Preis  
incl. MWSt 

Testsatz „Biophysikalische Felder, Physikalische Felder“  T2 2 - 4 50,- € 

Testsatz „Pauschaldiagnostik“ LTPAUSCH 2 - 4 80,- € 

Testsatz „Korrelationstest Pauschal Mikroben“ SONDER3 2 - 4 45,- € 

Biofeld-Regulator, beseitigt Geopathie- und Elektrosmogbelastungen R2 2 - 4 64,- € 

AuraImun, schützt die Aura vor fremden Energiefeldern AURAI 2 - 4 64,- € 

HeilSchutz HS 2 - 4 179,- € 

 

LebensTransfer Bestellnr. Lieferzeit  
(Wochen) 

Preis  
incl. MWSt 

LebensTransfer - Gerät LT 2 - 4 400,- € 

LebensTransfer - Basisset (Gerät + Tasche + 10 Blutprobentütchen + Bleistift +    
drei Testmandalas) 

LTBASIS 2 - 4 440,- € 

Mandala für LebensTransfer (Organe/ Therapie) MANDALAE 1 6,- € 

Persönliches Mandala PM 1 25,- € 

    

Testsatz „Chakren“ TCHB 1-2     65,- € 

Testsatz „Meridiane“ TMB 1-2 95,- € 

Einzelampulle „Chakren-Befund“ (in Testsatz „Chakren“ enthalten) CHB 1-2 20,- € 

Einzelampulle „Meridian-Befund“ (in Testsatz „Meridiane“ enthalten) MB 1-2 20,- € 

 

Sonstiges / Hilfsmittel  Bestellnr. Lieferzeit  
(Wochen) 

Preis  
incl. MWSt 

Ersatzampulle für gelieferten Testsatz EA 2 - 4 6,- € 

50 Leerampullen mit Klebelabel LAE 2 - 4 20,- € 

Leerschachtel für 10 Ampullen LS 2 - 4 2,- € 

Blutprobentüten 50 Stück HST50 2 - 4 6,- € 

 
Versandkosten Deutschland: Briefpost 3,80 € , Paketpost 8,50 €            
 

Die Schneider GmbH betreibt keinen Internetshop. 
 Bestellungen bitte telefonisch oder per E-Mail an die Schneider GmbH richten. 

Es gelten die Allgemeinen Verkaufsbedingungen der Schneider GmbH. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Schneider GmbH, DE-71134 Aidlingen, Böblinger Str. 1, Tel. +49-(0)7034-61220, Fax +49-(0)7034-61213 
Email: schneider@lebenstransfer.de 



Allgemeine Verkaufsbedingungen  
 
§ 1 Angebot und Vertragsabschluss 
Die vom Besteller unterzeichnete Bestellung ist ein bindendes Angebot. Wir können dieses Angebot innerhalb von zwei Wochen durch 
Zusendung einer Auftragsbestätigung annehmen oder innerhalb dieser Frist die bestellte Ware zusenden. 
 

§ 2 Preise und Zahlung 
1. In unseren Preisen ist die gesetzliche Umsatzsteuer enthalten. Liefer- und Versandkosten sind in unseren Preisen nicht enthalten. 
2. Die Zahlung des Kaufpreises hat ausschließlich auf das in der Rechnung genannte Konto zu erfolgen. Der Abzug von Skonto ist nicht 

zulässig. 
3. Sofern nichts anderes vereinbart wird, ist der Kaufpreis innerhalb von 14 Tagen nach Lieferung ohne Abzug zu  zahlen.  
 

§ 3 Aufrechnung und Zurückbehaltungsrechte 
Dem Besteller steht das Recht zur Aufrechnung nur zu, wenn seine Forderungen rechtskräftig festgestellt oder unbestritten sind. Zur 
Aufrechnung gegen unsere Ansprüche ist der Besteller auch berechtigt, wenn er Mängelrügen oder Gegenansprüche aus demselben 
Kaufvertrag geltend macht. Zur Ausübung eines Zurückbehaltungsrechts ist der Besteller nur insoweit befugt, als sein Gegenanspruch auf dem 
gleichen Vertragsverhältnis beruht. 
 

§ 4 Lieferzeit 
1. Soweit kein ausdrücklich verbindlicher Liefertermin vereinbart wurde, sind unsere Liefertermin bzw. Lieferfristen ausschließlich 

unverbindliche Angaben. 
2. Der Beginn der von uns angegebenen Lieferzeit setzt die rechtzeitige und ordnungsgemäße Erfüllung der Verpflichtungen des Bestellers 

voraus. Die Einrede des nicht erfüllten Vertrages bleibt vorbehalten. 
3. Der Besteller kann 6 Wochen nach Überschreitung eines unverbindlichen Liefertermins/Lieferfrist uns in Textform auffordern binnen einer 

angemessenen Frist zu liefern. Sollten wir einen ausdrücklichen Liefertermin/eine Lieferfrist schuldhaft nicht einhalten oder wenn wir aus 
anderem Grund in Verzug geraten, so muss der Besteller uns eine angemessene Nachfrist zur Bewirkung der Leistung setzen. Wenn wir 
die Nachfrist fruchtlos verstreichen lassen, so ist der Besteller berechtigt, vom Kaufvertrag zurückzutreten. 

4. Kommt der Besteller in Annahmeverzug oder verletzt er schuldhaft sonstige Mitwirkungspflichten, so sind wir berechtigt, den uns hierdurch 
entstehenden Schaden, einschließlich etwaiger Mehraufwendungen ersetzt zu verlangen. Weitergehende Ansprüche bleiben vorbehalten. 
Dem Besteller bleibt seinerseits vorbehalten nachzuweisen, dass ein Schaden in der verlangten Höhe überhaupt nicht oder zumindest 
wesentlich niedriger entstanden ist. Die Gefahr eines zufälligen Untergangs oder einer zufälligen Verschlechterung der Kaufsache geht in 
dem Zeitpunkt auf den Besteller über, in dem dieser in Annahme- oder Schuldnerverzug gerät. 

5. Weitere gesetzliche Ansprüche und Rechte des Bestellers wegen eines Lieferverzuges bleiben unberührt. 
 

§ 5 Eigentumsvorbehalt 
1. Wir behalten uns das Eigentum an der gelieferten Sache bis zur vollständigen Zahlung sämtlicher Forderungen aus dem Liefervertrag vor. 
2. Der Besteller ist verpflichtet, solange das Eigentum noch nicht auf ihn übergegangen ist, die Kaufsache pfleglich zu behandeln. Solange das 

Eigentum noch nicht übergegangen ist, hat uns der Besteller unverzüglich in Textform zu benachrichtigen, wenn der gelieferte Gegenstand 
gepfändet oder sonstigen Eingriffen Dritter ausgesetzt ist. Soweit der Dritte nicht in der Lage ist, uns die gerichtlichen und 
außergerichtlichen Kosten einer Klage gemäß § 771 ZPO zu erstatten, haftet der Besteller für den uns entstandenen Ausfall.  

 

§ 6 Gewährleistung und Mängelrüge 
1. Soweit die in unseren Prospekten, Anzeigen und sonstigen Angebotsunterlagen enthaltenen Angaben nicht von uns ausdrücklich als 

verbindlich bezeichnet worden sind, sind die dort enthaltenen Abbildungen oder Zeichnungen nur annähernd maßgebend. 
2. Soweit der gelieferte Gegenstand nicht die zwischen dem Besteller und uns vereinbarte Beschaffenheit hat oder er sich nicht für die nach 

unserem Vertrag vorausgesetzten oder die Verwendung allgemein eignet oder er nicht die Eigenschaften, die der Besteller nach unseren 
öffentlichen Äußerungen erwarten konnten, hat, so sind wir zur Nacherfüllung verpflichtet. Dies gilt nicht, wenn wir aufgrund der 
gesetzlichen Regelungen zur Verweigerung der Nacherfüllung berechtigt sind. 

3. Der Besteller hat zunächst die Wahl, ob die Nacherfüllung durch Nachbesserung oder Ersatzlieferung erfolgen soll. Wir sind jedoch 
berechtigt, die vom Besteller gewählte Art der Nacherfüllung zu verweigern, wenn sie nur mit unverhältnismäßigen Kosten möglich ist und 
die andere Art der Nacherfüllung ohne erhebliche Nachteile für den Besteller bleibt. Während der Nacherfüllung sind die Herabsetzung des 
Kaufpreises oder der Rücktritt vom Vertrag durch den Besteller ausgeschlossen. Eine Nachbesserung gilt mit dem erfolglosen zweiten 
Versuch als fehlgeschlagen, wenn sich nicht insbesondere aus der Art der Sache oder des Mangels oder den sonstigen Umständen etwas 
anderes ergibt. Ist die Nacherfüllung fehlgeschlagen oder haben wir die Nacherfüllung insgesamt verweigert, kann der Besteller nach seiner 
Wahl Herabsetzung des Kaufpreises (Minderung) verlangen oder den Rücktritt vom Vertrag erklären. 

4. Schadensersatzansprüche zu den nachfolgenden Bedingungen wegen des Mangels kann der Besteller erst geltend machen, wenn die 
Nacherfüllung fehlgeschlagen ist oder wir die Nacherfüllung verweigert haben. Das Recht des Bestellers zur Geltendmachung von 
weitergehenden Schadensersatzansprüchen zu den nachfolgenden Bedingungen bleibt davon unberührt. 

5. Wir haften unbeschadet vorstehender Regelungen und der nachfolgenden Haftungsbeschränkungen uneingeschränkt für Schäden an 
Leben, Körper und Gesundheit, die auf einer fahrlässigen oder vorsätzlichen Pflichtverletzung unserer gesetzlichen Vertretern oder unserer 
Erfüllungsgehilfen beruhen, sowie für Schäden, die von der Haftung nach dem Produkthaftungsgesetz umfasst werden, sowie für alle 
Schäden, die auf vorsätzlichen oder grob fahrlässigen Vertragsverletzungen sowie Arglist, unserer gesetzlichen Vertreter oder unserer 
Erfüllungsgehilfen beruhen. Soweit wir bezüglich der Ware oder Teile derselben eine Beschaffenheits- und/oder Haltbarkeitsgarantie 
abgegeben hat, haften wir auch im Rahmen dieser Garantie. Für Schäden, die auf dem Fehlen der garantierten Beschaffenheit oder 
Haltbarkeit beruhen, aber nicht unmittelbar an der Ware eintreten, haften wir allerdings nur dann, wenn das Risiko eines solchen Schadens 
ersichtlich von der Beschaffenheits- und Haltbarkeitsgarantie erfasst ist. 

6. Wir haften auch für Schäden, die durch einfache Fahrlässigkeit verursacht werden, soweit diese Fahrlässigkeit die Verletzung solcher 
Vertragspflichten betrifft, deren Einhaltung für die Erreichung des Vertragszwecks von besonderer Bedeutung ist (Kardinalpflichten). Wir 
haften jedoch nur, soweit die Schäden in typischer Weise mit dem Vertrag verbunden und vorhersehbar sind. Bei einfachen fahrlässigen 
Verletzungen nicht vertragswesentlicher Nebenpflichten haften wir im Übrigen nicht. Die in den Sätzen 1 – 3 enthaltenen 
Haftungsbeschränkungen gelten auch, soweit die Haftung für die gesetzlichen Vertreter, leitenden Angestellten und sonstigen 
Erfüllungsgehilfen betroffen ist. 

7. Eine weitergehende Haftung ist ohne Rücksicht auf die Rechtsnatur des geltend gemachten Anspruchs ausgeschlossen. Soweit unsere 
Haftung ausgeschlossen oder beschränkt ist, gilt dies auch für die persönliche Haftung unserer Angestellten, Arbeitnehmer, Mitarbeiter, 
Vertreter und Erfüllungsgehilfen. 

8. Die Gewährleistungsfrist beträgt 2 Jahre, gerechnet ab Gefahrübergang Diese Frist gilt auch für Ansprüche auf Ersatz von 
Mangelfolgeschäden, soweit keine Ansprüche aus unerlaubter Handlung geltend gemacht werden. 

 

§ 7 Sonstiges 
1. Dieser Vertrag und die gesamten Rechtsbeziehungen der Parteien unterliegen dem Recht der Bundesrepublik Deutschland unter 

Ausschluss des UN-Kaufrechts (CISG). 
2. Sollten einzelne Bestimmungen dieses Vertrages unwirksam sein oder werden oder eine Lücke enthalten, so bleiben die übrigen 

Bestimmungen hiervon unberührt. 
Schneider GmbH, DE-71134 Aidlingen, Böblinger Str.1 


